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Mehrjahresübersicht 

  

THYSSENKRUPP KONZERN         

    Konzern 

      2024 / 2025 vs. 2023 / 2024 

   2020 / 2021 2021 / 2022 2022 / 2023 2023 / 2024 2024 / 2025 Veränderung in %

            

Ertragslage           

Umsatzerlöse Mio € 34.015 41.140 37.536 35.041 32.837 –2.204 –6

Bruttoergebnis vom Umsatz Mio € 4.356 5.660 2.658 3.243 3.719 476 15

EBITDA Mio € 1.415 3.253 1.679 895 1.490 595 67

EBIT Mio € 451 1.827 –1.431 –1.041 76 1.117 ++

EBT Mio € 95 1.396 –1.583 –1.196 1.037 2.233 ++

Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) Mio € –25 1.220 –1.986 –1.450 532 1.982 ++

Ergebnis je Aktie € –0,18 1,82 –3,33 –2,42 0,75 3,17 ++

Bruttomarge % 12,8 13,8 7,1 9,3 11,3 2,1 22

EBIT-Marge % 1,3 4,4 –3,8 –3,0 0,2 3,2 ++

EBT-Marge % 0,3 3,4 –4,2 –3,4 3,2 6,6 ++

Eigenkapitalrentabilität (vor Steuern) % 0,9 9,5 –12,5 –11,5 9,8 21,4 ++

Personalaufwand je Mitarbeiter € 66.653 66.080 69.239 74.183 75.790 1.607 2

Umsatzerlöse je Mitarbeiter € 332.692 418.102 382.173 353.046 344.303 –8.744 –2

            

Vermögensstruktur           

Langfristige Vermögenswerte Mio € 11.172 11.161 9.272 8.430 9.343 913 11

Kurzfristige Vermögenswerte Mio € 25.639 26.331 24.019 20.903 19.542 –1.361 –7

Bilanzsumme Mio € 36.811 37.492 33.291 29.333 28.885 –448 –2

Eigenkapital Mio € 10.845 14.742 12.693 10.358 10.560 202 2

Fremdkapital Mio € 25.966 22.750 20.599 18.975 18.325 –650 –3

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen Mio € 7.971 5.812 5.474 5.765 5.298 –466 –8

Finanzschulden langfristig Mio € 3.794 2.786 1.313 650 520 –129 –20

Finanzschulden kurzfristig Mio € 1.646 1.195 1.712 823 356 –466 –57

Finanzschulden kurz-/langfristig Mio € 5.440 3.981 3.025 1.472 877 –596 –40

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Mio € 4.923 4.807 4.270 4.206 4.314 109 3

Eigenkapitalquote % 29,5 39,3 38,1 35,3 36,6 1,2 4

Gearing % –1) –1) –1) –1) –1) — —

Umschlagsdauer Vorräte Tage 82,2 77,8 72,4 75,4 76,0 0,6 1

Zahlungsziel Debitoren Tage 52,1 52,0 45,7 44,0 43,4 –0,6 –1
   

1) Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Gearing-Kennzahl negativ und die Aussage der Gearing-Kennzahl 
damit eingeschränkt. 
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THYSSENKRUPP KONZERN         

    Konzern 

      2024 / 2025 vs. 2023 / 2024 

      2020 / 2021 2021 / 2022 2022 / 2023 2023 / 2024 2024 / 2025 Veränderung in %

            

Wertmanagement           

Capital Employed (Durchschnitt) Mio € 13.410 16.224 15.415 13.045 11.294 –1.751 –13

ROCE % 3,4 11,3 –9,3 –8,0 0,7 8,7 ++

Kapitalkostensatz % 8,0 8,0 9,0 11,0 11,0 0,0 0

            

Cashflow/Finanzierung           

Operating Cashflow Mio € 92 617 2.064 1.353 1.684 331 24

Cashflow für Investitionen Mio € –1.485 –1.304 –1.607 –1.196 –1.315 –120 –10

Free Cashflow vor M&A Mio € –1.273 –476 363 110 363 253 ++

Cashflow aus Desinvestitionen Mio € 975 1.027 25 66 464 397 ++

Free Cashflow Mio € –418 340 482 224 833 608 ++

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Mio € –1.280 –1.791 –716 –1.640 –934 706 43

Liquide Mittel Mio € 9.026 7.648 7.351 5.883 5.738 –145 –2

Netto-Finanzguthaben Mio € 3.586 3.667 4.325 4.411 4.862 451 10

            

thyssenkrupp AG           

Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) Mio € –651 2.103 –1.783 –156 798 954 ++

Dividende je Aktie € — 0,15 0,15 0,15 0,151) — —

Ausschüttung Mio € — 93 93 93 931) — —
   

1) Vorschlag an die Hauptversammlung  
 

 

 

 

  



 THYSSENKRUPP GESCHÄFTSBERICHT 2024 / 2025 

4 Weitere Informationen | Versicherung der gesetzlichen Vertreter 

331 

Versicherung der gesetzlichen Vertreter  

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzern-

abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns vermittelt und im zusammengefassten Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftser-

gebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns 

beschrieben sind. 

Essen, den 26. November 2025 

thyssenkrupp AG 

Der Vorstand 

López

Dinstuhl Hamann Henne von Rath
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Bestätigungsvermerk des 

unabhängigen Abschlussprüfers 

An die thyssenkrupp AG, Duisburg und Essen 

Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten 
Lageberichts 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der thyssenkrupp AG, Duisburg und Essen, und ihrer Tochtergesellschaften (der 

Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 30. September 2025, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, 

der Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzernkapitalfluss-

rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 sowie dem Konzernanhang, 

einschließlich wesentlicher Informationen zu den Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 

den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns (im Folgenden „zusammengefasster Lagebericht“) der 

thyssenkrupp AG für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 geprüft.  

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des zusammen-

gefassten Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Der zusammengefasste Lagebericht enthält als ungeprüft gekennzeichnete, nicht vom Gesetz vorgesehene Querver-

weise. Diese Querverweise sowie die Informationen, auf die sich die Querverweise beziehen, haben wir in Einklang 

mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

■ entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den vom International Accounting 

Standards Board (IASB) herausgegebenen IFRS Accounting Standards (im Folgenden „IFRS Accounting Stan-

dards“), wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deut-

schen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 30. September 2025 sowie seiner 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 und 

■ vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-

zerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem Konzern-

abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 

Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts. 

Der zusammengefasste Lagebericht enthält als ungeprüft gekennzeichnete, nicht vom Gesetz vorgesehene Quer-

verweise. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf diese Querverweise sowie die Informationen, auf die sich 

die Querverweise beziehen 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-

mäßigkeit des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537 / 2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-schnitt „Verantwor-

tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lagebe-

richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-schrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unab-

hängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-

chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-

rungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen 

Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 

Konzern-abschluss und zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen 

am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 

30. September 2025 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernab-

schlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes 

Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Die Werthaltigkeit der langfristigen Vermögenswerte der thyssenkrupp Steel Europe 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf den Konzernanhang Ziffer 1. Wei-

tere Angaben zur Werthaltigkeitsprüfung finden sich in Ziffer 5 des Konzernanhangs. Erläuterungen zur wirtschaftli-

chen Entwicklung des Geschäftssegments thyssenkrupp Steel Europe finden sich im zusammengefassten Lagebe-

richt unter „Geschäftsverlauf in den Segmenten“ im Abschnitt Wirtschaftsbericht. 

Das Risiko für den Abschluss 

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind Wertminderungsaufwendungen auf langfristige Vermögenswerte 

der zahlungsmittelgenerierenden Einheit thyssenkrupp Steel Europe in Höhe von insgesamt EUR 0,6 Mrd enthalten. 

Hiervon wurden insgesamt EUR 0,3 Mrd in den ersten drei Quartalen sowie EUR 0,3 Mrd im vierten Quartal des 

Geschäftsjahres 2024 / 25 erfasst. Die erfassten Wertminderungsaufwendungen haben einen erheblichen Einfluss 

auf die Ertragslage von thyssenkrupp.  

Die Werthaltigkeit der langfristigen Vermögenswerte der thyssenkrupp Steel Europe wird anlassbezogen bei Vorlie-

gen von Anhaltspunkten überprüft. Liegt der Buchwert über dem erzielbaren Betrag, ergibt sich eine Wertminderung. 

Der erzielbare Betrag entspricht dem höheren Wert von beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und 

dem Nutzungswert. 

Die Werthaltigkeitsprüfung der langfristigen Vermögenswerte ist komplex und beruht auf einer Reihe ermessensbe-

hafteter Annahmen. Hierzu zählen insbesondere die prognostizierten Zahlungsmittelflüsse und die verwendeten 

Abzinsungssätze. 
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Zum Bilanzstichtag war der Buchwert des Nettovermögens von thyssenkrupp größer als deren Marktkapitalisierung. 

Infolgedessen wurde die Werthaltigkeit u. a. der langfristigen Vermögenswerte der thyssenkrupp Steel Europe an-

lassbezogen überprüft. Dabei basierte die Werthaltigkeitsprüfung auf den aktuellen Prämissen für den Geschäftsver-

lauf bis 2035 / 2036 unter Berücksichtigung der Effekte der verkündeten Anpassung des Produktionsnetzwerkes 

sowie der Effekte der eingeleiteten Grünen Transformation. Danach erfolgt eine vereinfachte Fortschreibung bis 2064. 

Als Ergebnis der durchgeführten Werthaltigkeitsprüfungen hat die thyssenkrupp AG im Geschäftsjahr Wertminderun-

gen in Höhe von EUR 0,6 Mrd auf die immateriellen Vermögenswerte sowie Sachanlagen der thyssenkrupp Steel 

Europe vorgenommen. 

Es besteht das Risiko für den Konzernabschluss, dass eine bestehende Wertminderung nicht in angemessener Höhe 

erfasst wurde. Außerdem besteht das Risiko, dass die damit zusammenhängenden Anhangangaben nicht sachge-

recht sind. 

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 

Unter Einbezug unserer Bewertungsspezialisten haben wir neben der IFRS-Konformität der Bewertungsmethode der 

Gesellschaft die Angemessenheit der darin einfließenden wesentlichen Annahmen beurteilt. Dazu haben wir die 

erwarteten Zahlungsmittelflüsse mit den Planungsverantwortlichen erörtert. Durch Abstimmung der Planungsrech-

nung mit dem vom Vorstand erstellten und vom Aufsichtsrat genehmigten Budget haben wir deren interne Konsis-

tenz sichergestellt. Die Angemessenheit der Annahmen wurde auch mit externen Markteinschätzungen beurteilt. 

Ferner haben wir uns von der bisherigen Prognosegüte der Gesellschaft überzeugt, indem wir Planungen früherer 

Geschäftsjahre mit den später tatsächlich realisierten Ergebnissen verglichen und Abweichungen analysiert haben. 

Zur Beurteilung der methodisch und mathematisch sachgerechten Umsetzung der Bewertungsmethode haben wir 

die von der Gesellschaft vorgenommene Bewertung anhand eigener Berechnungen nachvollzogen und Abweichun-

gen analysiert. 

Die dem Abzinsungssatz zugrunde liegenden Annahmen und Daten, insbesondere den risikofreien Zinssatz, die 

Marktrisikoprämie, die spezifischen Risikozuschläge und den Betafaktor, haben wir mit eigenen Annahmen und 

öffentlich verfügbaren Daten verglichen. 

Abschließend haben wir beurteilt, ob der sich ergebende Wertminderungsbedarf zutreffend im Abschluss erfasst wurde. 

Schließlich haben wir beurteilt, ob die Anhangangaben in Bezug auf die Werthaltigkeitsprüfung sachgerecht sind. 

Unsere Schlussfolgerungen 

Die der Werthaltigkeitsprüfung für langfristige Vermögenswerte der thyssenkrupp Steel Europe zugrunde liegende 

Berechnungsmethode steht im Einklang mit den anzuwendenden Bewertungsgrundsätzen. 

Die der Bewertung zugrunde gelegten Annahmen und Daten sind sachgerecht und insgesamt ausgewogen. 

Die damit zusammenhängenden Anhangangaben sind sachgerecht. 
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Die zeitraumbezogene Umsatzrealisierung bei Fertigungsaufträgen 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den Konzernanhang Ziffer 1, 

Abschnitt „Umsatzrealisierung“ sowie „Umsatzrealisierung aus Verträgen mit Kunden im Anlagegeschäft“ (im fol-

genden: „Fertigungsaufträge“). Angaben zu den Umsatzerlösen aus Fertigungsaufträgen sowie zu den Fertigungs-

aufträgen mit aktivischem und passivischem Saldo gegenüber den Kunden finden sich unter der Konzernanhangan-

gabe Ziffer 10 und Ziffer 25. 

Das Risiko für den Abschluss 

Im Geschäftsjahr 2024 / 25 wurden Umsatzerlöse und die realisierten Ergebnisse aus noch nicht abgeschlossenen 

Fertigungsaufträgen in Höhe von EUR 4,5 Mrd erfasst. Die Fertigungsaufträge mit aktivischem Saldo gegenüber 

Kunden (Vertragsvermögenswerte) betragen zum Stichtag 30. September 2025 EUR 0,8 Mrd; von den Vertragsver-

bindlichkeiten in Höhe von EUR 3,4 Mio entfällt der wesentliche Teil auf Fertigungsaufträge mit passivischem Saldo. 

Die Umsatzerlöse und die Ergebnisse aus Fertigungsaufträgen, welche zeitraumbezogen zu realisieren sind, werden 

entsprechend dem Fertigungsstellungsgrad erfasst. Der Fertigungsstellungsgrad wird dabei anhand des Verhältnis-

ses der angefallenen Kosten zu den geschätzten gesamten Auftragskosten bestimmt (Cost-to-Cost-Methode). Sofern 

aus einem Auftrag insgesamt ein Verlust erwartet wird, wird dieser Verlust sofort aufwandswirksam berücksichtigt 

und in der Bilanz innerhalb der sonstigen Rückstellungen ausgewiesen. 

Die Ermittlung realisierbarer Umsatzerlöse aus Fertigungsaufträgen ist komplex und basiert auf Schätzungen insbe-

sondere hinsichtlich der insgesamt zu erwartenden Auftragskosten sowie bei der Bestimmung des Fertigungsstel-

lungsgrades. 

Es besteht das Risiko für den Konzernabschluss, dass die Erfassung der angefallenen Auftragskosten und die Schät-

zung der gesamten Auftragskosten als Eingangswerte für die Schätzung des Fertigstellungsgrads (cost-to-cost) im 

Projektgeschäft Bestandteile enthalten, die nicht ansetzbar oder nicht angefallen sind, und dadurch sowohl die 

Umsatzerlöse als auch das Ergebnis aus diesen Leistungen dem falschen Geschäftsjahr zugeordnet werden. 

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 

Wir haben auf Basis unseres erlangten Prozessverständnisses die Ausgestaltung und Einrichtung identifizierter inter-

ner Kontrollen insbesondere bezüglich der korrekten Ermittlung des Fortschritts der Aufträge beurteilt.  

Für risikoorientiert bewusst ausgewählte Fertigungsaufträge haben wir unter anderem folgende Prüfungshandlungen 

durchgeführt: 

■ Analyse der den ausgewählten Fertigungsaufträgen zugrunde liegenden Verträge 
■ Prüfung der einbezogenen Kostenbestandteile auf Ansatzfähigkeit 
■ Befragung der mit dem Projekt befassten Mitarbeiter, insbesondere zu Schätzungen der gesamten Auftragskosten, 

bestehenden Risiken und dem Status der Projekte 
■ Abstimmung der den Aufträgen zugeordneten Ist-Kosten mit internen Kostenaufstellungen sowie externen Bele-

gen, insbesondere für angefallene Kosten in zeitlicher Nähe vor und nach dem Bilanzstichtag 
■ Prüfung der Annahmen zur Schätzung der gesamten Auftragskosten durch Analyse des bisherigen Projektverlaufs 

sowie etwaiger Planabweichungen 
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■ Beurteilung der rechnerischen Richtigkeit der Ermittlung des Fertigstellungsgrads sowie etwaiger antizipierter Ver-

luste und der sachgerechten bilanziellen Abbildung der Fertigungsaufträge und etwaiger Drohverlustrückstellungen 
■ Einbeziehung von Spezialisten zur Einschätzung der gesamten noch anfallenden Auftragskosten 

Außerdem haben wir für bereits abgeschlossene und noch laufende Aufträge anhand des gewählten Fortschrittsmaßes 

die eingetretene Auftragsentwicklung mit der ursprünglichen Kalkulation verglichen, um die allgemeine Planungsgü-

te zu beurteilen. 

Unsere Schlussfolgerungen 

Die Vorgehensweise zur zeitraumbezogenen Realisierung von Umsatzerlösen bei Fertigungsaufträgen und zur Ermitt-

lung der Vertragsvermögenswerte und der Vertragsverbindlichkeiten ist sachgerecht. Die der Bilanzierung zugrunde 

liegenden Annahmen sind angemessen. 

Sonstige Informationen 

Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 

umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts: 

■ die zusammengefasste nichtfinanzielle Erklärung, die als separater Abschnitt in Kapitel „Nachhaltigkeitsbe-

richt“ im zusammengefassten Lageberichts enthalten ist, und 
■ die zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung der Gesellschaft und des Konzerns, die in Abschnitt 

„Corporate Governance“ des zusammengefassten Lageberichts enthalten ist. 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts. Die sonstigen Informationen 

umfassen nicht den Konzernabschluss, die inhaltlich geprüften Angaben im zusammengefassten Lagebericht sowie 

unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk. 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken sich nicht auf 

die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere 

Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen 

zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

■ wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften Angaben im zusammengefassten 

Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 
■ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche fal-

sche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir 

haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 
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Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den 

zusammengefassten Lagebericht 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS Accounting Standards, wie 

sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzli-

chen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung 

dieser Vor-schriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage des Konzerns vermittelt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig 

bestimmt hat, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 

Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschä-

digungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-

sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Ge-

schäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu. 

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts, der insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzern-

abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-

nahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichen-

de geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstel-

lung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 

zusammengefassten Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der zusammen-

gefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss 

und zum zusammengefassten Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 

stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Konzernabschlusses und zusammengefassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-

dungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 

hinaus 

■ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im zu-

sammengefassten Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig-

net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 

resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtü-

mern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zu-

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-

setzen interner Kontrollen beinhalten können. 
■ erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollen und 

den für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-

fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Konzerns bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnah-

men abzugeben. 
■ beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-

tretbarkeit der vom Vorstand dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
■ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand angewandten Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-

se, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-

vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufmerk-

sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-

langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Kon-

zern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
■ beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzernabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 

sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS Accounting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der 

ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 
■ planen wir die Konzernabschlussprüfung und führen sie durch, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise 

für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftsbereiche innerhalb des Konzerns einzu-

holen als Grundlage für die Bildung der Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten La-

gebericht. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchsicht der für Zwecke der Konzern-

abschlussprüfung durchgeführten Prüfungstätigkeiten. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prü-

fungsurteile. 
■ beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns. 
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■ führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunftsorientierten Angaben im zusammen-

gefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbe-

sondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-

ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 

wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitpla-

nung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in inter-

nen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unab-

hängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, 

von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und 

sofern einschlägig, die zur Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergrif-

fenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, dieje-

nigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsams-

ten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im 

Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 

Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des 

Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prü¬fung mit hinreichender Sicherheit durchge-führt, ob die in der bereit-

gestellten Datei _____ [Bezeichnung der Datei mit den geprüften ESEF-Unterlagen; ___ Algorithmus; ___ Hashwert] 

enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des zusammen-

gefassten Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB 

an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des 

Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in 

diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten bereitgestellten Datei enthaltenen und für Zwecke 

der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in allen 

wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prü-

fungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des zusam-

mengefassten Lageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Konzernabschluss und zum beigefügten 

zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 hinaus 

geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in 

der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten bereitgestellten Datei enthaltenen Wiedergaben des Konzern-

abschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Über-einstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Beach-

tung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben 

von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 (06.2022)) [wenn für das Verständnis 

des Vermerks im internationalen Raum förderlich: und des International Standard on Assurance Engagements 3000 

(Revised)] durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers des 

Konzernabschlusses für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpra-

xis hat den IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprü-

ferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen 

Der Vorstand der Gesellschaft ist verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den elektronischen Wie-

dergaben des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 

Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des Konzernabschlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 

Satz 4 Nr. 2 HGB. 

Ferner ist der Vorstand der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um 

die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtig-

ten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil 

des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers des Konzernabschlusses für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentlichen – 

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während 

der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

■ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße gegen 

die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 

Prüfungsurteil zu dienen. 
■ gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um 

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben. 
■ beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende bereit-

gestellte Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019 / 815 in der zum Abschlussstichtag geltenden 

Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt. 
■ beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften Konzernabschlusses 

und des geprüften zusammengefassten Lageberichts ermöglichen. 
■ beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) nach Maßgabe der 

Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019 / 815 in der am Abschlussstichtag geltenden Fassung eine 

angemessene und vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe ermöglicht. 
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Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 31. Januar 2025 als Abschlussprüfer des Konzernabschlusses gewählt. 

Wir wurden am 12. Februar 2025 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 

2022 / 23 als Abschlussprüfer des Konzernabschlusses der thyssenkrupp AG tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an 

den Prüfungsausschuss nach Art. 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen. 

Sonstiger Sachverhalt – Verwendung des Bestätigungsvermerks 
Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Konzernabschluss und dem geprüften 

zusammengefassten Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das ESEF-Format überführ-

te Konzernabschluss und zusammengefasste Lagebericht – auch die in das Unternehmensregister einzustellenden 

Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften Konzernabschlusses und des geprüften zu-

sammengefassten Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der ESEF-Vermerk und unser darin 

enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-

Unterlagen verwendbar. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Dr. Markus Zeimes. 

Düsseldorf, den 5. Dezember 2025 

KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

gez. Ufer 

Wirtschaftsprüfer 
gez. Dr. Zeimes 

Wirtschaftsprüfer 
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Prüfungsvermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers 

über eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung 

begrenzter Sicherheit in Bezug auf den Nachhaltigkeits-

bericht 

An die thyssenkrupp AG, Duisburg und Essen  

Prüfungsurteil  

Wir haben die im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbericht“ des zusammengefassten Lageberichts enthaltene Konzernnach-

haltigkeitserklärung (im Folgenden „Nachhaltigkeitsbericht“) der thyssenkrupp AG, Duisburg und Essen, für das 

Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlan-

gung begrenzter Sicherheit unterzogen. Der Nachhaltigkeitsbericht wurde zur Erfüllung der Anforderungen der Richt-

linie (EU) 2022 / 2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 (Corporate Sustainability 

Reporting Directive, CSRD) und des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2020 / 852 sowie der §§ 315b und 315c HGB an 

eine nichtfinanzielle Konzernerklärung und der §§ 289b bis 289e HGB an eine nichtfinanzielle Erklärung der Gesell-

schaft aufgestellt. 

Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise sind uns keine 

Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung veranlassen, dass der beigefügte Nachhaltigkeitsbericht 

nicht in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der CSRD und des Artikels 8 der 

Verordnung (EU) 2020 / 852, der §§ 315b und 315c HGB an eine nichtfinanzielle Konzernerklärung, der §§ 289b bis 

289e HGB an eine nichtfinanzielle Erklärung der Gesellschaft sowie mit den von den gesetzlichen Vertretern der 

Gesellschaft dargestellten konkretisierenden Kriterien aufgestellt ist. Dieses Prüfungsurteil schließt ein, dass uns 

keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Auffassung veranlassen,  

■ dass der beigefügte Nachhaltigkeitsbericht nicht in allen wesentlichen Belangen den Europäischen Standards für 

die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) entspricht, einschließlich dass der vom Unternehmen durchgeführte 

Prozess zur Identifizierung von Informationen, die in den Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmen sind (die Wesent-

lichkeitsanalyse), nicht in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit der im Abschnitt „Management 

der Auswirkungen, Risiken und Chancen“ im Kapitel „ESRS 2 Allgemeine Angaben“ des Nachhaltigkeitsberichts 

aufgeführten Beschreibung steht, bzw. 
■ dass die im Kapitel „Angaben nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020 / 852 (Taxonomie-Verordnung)“ enthaltenen 

Angaben im Nachhaltigkeitsbericht nicht in allen wesentlichen Belangen Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020 / 852 

entsprechen. 

Grundlage für das Prüfungsurteil  

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des vom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

herausgegebenen International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): Assurance Engage-

ments Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information durchgeführt. 

Bei einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit unterscheiden sich die durchgeführten Prüfungshand-

lungen im Vergleich zu einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit in Art und zeitlicher Einteilung 

und sind weniger umfangreich. Folglich ist der erlangte Grad an Prüfungssicherheit erheblich niedriger als die Prü-

fungssicherheit, die bei Durchführung einer Prüfung mit hinreichender Prüfungssicherheit erlangt worden wäre.  
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Unsere Verantwortung nach ISAE 3000 (Revised) ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die 

Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts“ weitergehend beschrieben.  

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das 

Qualitätssicherungssystem des vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen IDW Qualitätsmanage-

mentstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022) 

und des vom IAASB herausgegebenen International Standard on Quality Management (ISQM) 1 angewendet. Wir 

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-

lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Nachhaltigkeitsbericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit 

den Anforderungen der CSRD sowie den einschlägigen deutschen gesetzlichen und weiteren europäischen Vorschrif-

ten sowie mit den von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft dargestellten konkretisierenden Kriterien und für 

die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung der internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet 

haben, um die Aufstellung eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften zu ermöglichen, 

die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen des Nach-

haltigkeitsberichts) oder Irrtümern ist. 

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter umfasst die Einrichtung und Aufrechterhaltung des Prozesses der 

Wesentlichkeitsanalyse, die Auswahl und Anwendung angemessener Methoden zur Aufstellung des Nachhaltigkeits-

berichts sowie das Treffen von Annahmen und die Vornahme von Schätzungen und die Ermittlung von zukunftsorien-

tierten Informationen zu einzelnen nachhaltigkeitsbezogenen Angaben. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts. 

Inhärente Grenzen bei der Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts 

Die CSRD sowie die einschlägigen deutschen gesetzlichen und weiteren europäischen Vorschriften enthalten Formu-

lierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden 

umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Abschnitt 

„Angaben im Zusammenhang mit konkreten Umständen“ im Kapitel „ESRS 2 Allgemeine Angaben“ des Nachhaltig-

keitsberichts ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind 

verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich 

durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit von Messungen oder Beurteilun-

gen der Nachhaltigkeitssachverhalte auf Basis dieser Auslegungen unsicher. 

Diese inhärenten Grenzen betreffen auch die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts.  

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 

Unsere Zielsetzung ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Prüfungsurteil mit begrenzter 

Sicherheit darüber abzugeben, ob uns Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Auffassung veranlassen, 

dass der Nachhaltigkeitsbericht nicht in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit der CSRD sowie den 

einschlägigen deutschen gesetzlichen und weiteren europäischen Vorschriften sowie den von den gesetzlichen Ver-

tretern der Gesellschaft dargestellten konkretisierenden Kriterien aufgestellt worden ist sowie einen Prüfungsvermerk 

zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Nachhaltigkeitsbericht beinhaltet.  
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Im Rahmen einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit gemäß ISAE 3000 (Revised) üben wir pflicht-

gemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

■ erlangen wir ein Verständnis über den für die Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts angewandten Prozess, ein-

schließlich des vom Unternehmen durchgeführten Prozesses der Wesentlichkeitsanalyse zur Identifizierung der zu 

berichtenden Angaben im Nachhaltigkeitsbericht. 
■ identifizieren wir Angaben, bei denen die Entstehung einer wesentlichen falschen Darstellung aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern wahrscheinlich ist, planen und führen Prüfungshandlungen durch, um diese Angaben 

zu adressieren und eine das Prüfungsurteil unterstützende begrenzte Prüfungssicherheit zu erlangen. Das Risiko, 

dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als 

das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose 

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. Außerdem ist das Risiko, eine wesentliche 

falsche Darstellung in Informationen aus der Wertschöpfungskette nicht aufzudecken, die aus Quellen stammen, 

die nicht unter der Kontrolle des Unternehmens stehen (Informationen aus der Wertschöpfungskette), in der Regel 

höher als das Risiko, eine wesentliche Falschdarstellung in Informationen nicht aufzudecken, die aus Quellen 

stammen, die unter der Kontrolle des Unternehmens stehen, da sowohl die gesetzlichen Vertreter des Unterneh-

mens als auch wir als Prüfer in der Regel Beschränkungen beim direkten Zugang zu den Quellen von Informatio-

nen aus der Wertschöpfungskette unterliegen. 
■ würdigen wir die zukunftsorientierten Informationen, einschließlich der Angemessenheit der zugrunde liegenden 

Annahmen. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Informationen abweichen. 

Zusammenfassung der vom Wirtschaftsprüfer durchgeführten Tätigkeiten 

Eine Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur 

Erlangung von Nachweisen über die Nachhaltigkeitsinformationen. Art, zeitliche Einteilung und Umfang der ausge-

wählten Prüfungshandlungen liegen in unserem pflichtgemäßen Ermessen. 

Bei der Durchführung unserer Prüfung mit begrenzter Sicherheit haben wir:  

■ die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern im Nachhaltigkeitsbericht dargestellten Kriterien insgesamt beur-

teilt  
■ die gesetzlichen Vertreter und relevante Mitarbeiter befragt, die in die Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts 

einbezogen wurden, über den Aufstellungsprozess, einschließlich des vom Unternehmen durchgeführten Prozes-

ses der Wesentlichkeitsanalyse zur Identifizierung der zu berichtenden Angaben im Nachhaltigkeitsbericht, sowie 

über die auf diesen Prozess bezogenen internen Kontrollen.  
■ die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Methoden zur Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts beurteilt.  
■ die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern angegebenen geschätzten Werte und der damit zusammen-

hängenden Erläuterungen beurteilt. Wenn die gesetzlichen Vertreter in Übereinstimmung mit den ESRS die zu be-

richtenden Informationen über die Wertschöpfungskette für einen Fall schätzen, in dem die gesetzlichen Vertreter 

nicht in der Lage sind, die Informationen aus der Wertschöpfungskette trotz angemessener Anstrengungen einzu-

holen, ist unsere Prüfung darauf begrenzt zu beurteilen, ob die gesetzlichen Vertreter diese Schätzungen in Über-

einstimmung mit den ESRS vorgenommen haben, und die Vertretbarkeit dieser Schätzungen zu beurteilen, aber nicht 

Informationen über die Wertschöpfungskette zu ermitteln, die die gesetzlichen Vertreter nicht einholen konnten.  
■ analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu ausgewählten Informationen im Nachhaltigkeitsbericht 

durchgeführt 
■ Standortbesuche durchgeführt 
■ die Darstellung der Informationen im Nachhaltigkeitsbericht gewürdigt 
■ den Prozess zur Identifikation der taxonomiefähigen und taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten und der 

entsprechenden Angaben im Nachhaltigkeitsbericht gewürdigt. 
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Verwendungsbeschränkung / AAB-Klausel 

Dieser Prüfungsvermerk ist an die thyssenkrupp AG, Duisburg und Essen, gerichtet und ausschließlich für diese 

bestimmt. 

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für die thyssenkrupp AG, Duisburg und Essen, 

erbracht haben, lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 zugrunde (www.kpmg.de/AAB_2024). Durch Kenntnisnah-

me und Nutzung der im Prüfungsvermerk enthaltenen Informationen bestätigt jeder Empfänger, die dort getroffenen 

Regelungen (einschließlich der Haftungsbeschränkung auf EUR 4 Mio für Fahrlässigkeit in Ziffer 9 der AAB) zur 

Kenntnis genommen zu haben, und erkennt deren Geltung im Verhältnis zu uns an. 

Düsseldorf, den 5. Dezember 2025 

KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

Knorr Herr 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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Kontakt und Finanzkalender 2026 / 2027 

 

Für Fragen stehen Ihnen folgende  
Ansprechpartner zur Verfügung: 
 

Communications 

Telefon: (0201) 844-536043 

E-Mail: press@thyssenkrupp.com 

 

Investor Relations 

E-Mail: ir@thyssenkrupp.com 

 

Institutionelle Investoren und Analysten 

Telefon: (0201) 844-536464 

Telefax: (0201) 8456-531000 

 

Privatanleger 

Telefon: (0201) 844-536367 

Telefax: (0201) 8456-531000 

 

Herausgeber 

thyssenkrupp AG 

thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen 

Postfach, 45063 Essen 

 

Telefon: (0201) 844-0 

E-Mail: info@thyssenkrupp.com 

 

www.thyssenkrupp.com 

Finanzkalender 2026 / 2027 
 

 

30. Januar 2026 

Ordentliche Hauptversammlung 

 

12. Februar 2026 

Zwischenbericht 1. Quartal 2025 / 2026 (Oktober bis Dezember) 

 

12. Mai 2026 

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2025 / 2026 (Oktober bis März) 

 

13. August 2026 

Zwischenbericht 9 Monate 2025 / 2026 (Oktober bis Juni) 

8. Dezember 2026 

Geschäftsbericht 2025 / 2026 (Oktober bis September) 

5. Februar 2027 

Ordentliche Hauptversammlung 

 

Dieser Geschäftsbericht ist am 9. Dezember 2025 erschienen. 

Inhouse produziert mit firesys. 

Konzeption und Gestaltung: 3st kommunikation, Mainz 

Bildnachweis: Julia Sellmann (Aufsichtsrat); Oliver Lang, Nils Röscher (Vorstand) 

 

 

 

Zukunftsbezogene Aussagen 

Dieser Bericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf aktuellen Einschätzun-

gen des Managements über künftige Entwicklungen beruhen. Solche Aussagen 

unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Möglichkeiten von 

thyssenkrupp bezüglich einer Kontrolle oder präzisen Einschätzung liegen, wie 

beispielsweise das zukünftige Marktumfeld und die wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen, das Verhalten der übrigen Marktteilnehmer, die erfolgreiche Integration von 

Neuerwerben und Realisierung der erwarteten Synergieeffekte sowie Maßnahmen 

staatlicher Stellen. Sollten einer dieser oder andere Unsicherheitsfaktoren und 

Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, auf denen diese Aussa-

gen basieren, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesent-

lich von den in diesen Aussagen explizit genannten oder implizit enthaltenen Ergeb-

nissen abweichen. Es ist von thyssenkrupp weder beabsichtigt, noch übernimmt 

thyssenkrupp eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu 

aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieses 

Berichts anzupassen. 

 

Rundungen, Veränderungsraten und Anmerkungen zu Energiedaten 

Bei Prozentangaben und Zahlen in diesem Bericht können Rundungsdifferenzen auf-

treten, so dass die Summe der angegebenen Einzelwerte nicht immer genau die dar-

gestellte Gesamtsumme ergibt oder die angegebenen Prozentwerte sich nicht aus 

den dargestellten Einzelwerten berechnen lassen, auf die sie sich beziehen. Die Vor-

zeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach wirtschaftlichen Gesichts-

punkten: Verbesserungen werden mit Plus (+) bezeichnet, Verschlechterungen mit 

Minus (−). Bei sehr hohen positiven bzw. negativen Veränderungsraten (≥ 100 % bzw. 

≤ −100 %) wird die Veränderungsrichtung durch ++ bzw. −− angezeigt.  

Zur Einhaltung der Veröffentlichungsfristen werden die Energiedaten für die letzten 

Wochen des laufenden Geschäftsjahres hochgerechnet, wenn es erforderlich ist. 

Dies geschieht auf Basis etablierter Hochrechnungsmethoden und Prognosen, um 

eine möglichst präzise Datenberichterstattung nahe den tatsächlichen Jahreswerten 

sicherzustellen. Die Kennzahlen bezogen auf den Gesamtenergieverbrauch werden 

unter Einbeziehung aller vollkonsolidierten Gesellschaften berichtet. Da diese 

Kennzahlen ausschließlich zum Geschäftsjahresende ermittelt werden, wird der 

Konsolidierungskreis berücksichtigt, wie er sich zu diesem Zeitpunkt zusammensetzt. 

Abweichungen aus technischen Gründen 

Dieser Finanzbericht ist von der Gesellschaft aufgrund gesetzlicher Offenlegungs-

pflichten zum Bundesanzeiger elektronisch einzureichen. Aus technischen Gründen 

kann es beim Bundesanzeiger Verlag zu Abweichungen in den im Bundesanzeiger 

bekannt gemachten Unterlagen kommen. 

Der Geschäftsbericht steht in deutscher Sprache und in englischer Übersetzung im 

Internet unter www.thyssenkrupp.com zum Download bereit. Bei Abweichungen 

geht die deutsche Fassung des Berichts der englischen Übersetzung vor.  
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